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Satzung über Werbeanlagen und Automaten 

 vom 28.09.1967 

 

Teil I Besondere Anforderungen zur Durchführung bestimmter gestalterischer Absichten 

(§ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

 

§ 1 Werbeanlagen in Wohn-, Dorf- und Kleinsiedlungsgebieten 

(1) In Wohn-. Dorf- und Kleinsiedlungsgebieten sind Werbeanlagen nur an Gebäuden und zwar 

unterhalb der Fensterzone des ersten Obergeschosses, bei eingeschossigen Gebäuden unterhalb der 

Dachtraufe zulässig. 

 

(2) Unzulässig sind großflächige Schrift- und Bildwerbung, bewegliche Werbeanlagen, sowie 

Lichtwerbung in Form von Laufschrift, Wechsel- und Blinklicht oder sich bewegende Konstruktionen. 

 

(3) Werbeanlagen als Attrappen, Spannbänder und Fahnen sind bei zeitlich begrenzten 

Sonderveranstaltungen (z.B. Saison-, Schluss- und Räumungsverkauf, Weltspartag) nur während 

deren Dauer, längstens einen Monat zulässig. 

 

§ 2 Werbeanlagen in Misch-, Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten 

(1) In Mischgebieten sind Werbeanlagen an Gebäuden nur unterhalb der Fensterzone des ersten 

Obergeschosses, bei eingeschossigen Gebäuden bis zur Dachtraufe zulässig. § 1 Abs. 2 gilt 

entsprechend. 

 

(2) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sind Werbeanlagen auf geneigten Dächern, 

Dachaufbauten und an Schornsteinen unzulässig. 

 

(3) § 1 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 

§ 3 

Für die Ausweisung der Wohn-, Dorf- und Kleinsiedlungsgebiete, ebenso der Misch-, Kern-, Gewerbe- 

und Industriegebiete sind die Festsetzungen des Bebauungsplanes maßgebend. Sofern für ein Gebiet 

ein Bebauungsplan nicht besteht oder keine diesbezüglichen Festsetzungen enthält, sind die 

Bestimmungen der Baunutzungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden. 

 

Teil II Besondere Anforderungen zum Schutze bestimmter Bauten, Straßen, Plätze oder 

Ortsteile von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung oder zum Schutz 

von Bau- und Naturdenkmalen 

(§ 111 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

 

§ 4 

(1) Im Altstadtgebiet sind unzulässig: 

Stechschilder mit vertikaler Beschriftung und Werbeanlagen in vertikaler Anordnung auf den 

Hauswänden, sowie Werbeanlagen auf Dächern und Häufung von Automaten. 

 

Das Altstadtgebiet wird wie folgt umgrenzt: 

Remsstraße, Baldungstraße, Königsturmstraße, Untere Zeiselbergstraße, Sebaldplatz, Parler-Straße 

47 - 51, Robert-von-Ostertag-Straße. 
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(2) Die Anbringung von Automaten und Schaukästen ist unzulässig an Gebäuden, die unter 

Denkmalschutz stehen. Für die Anbringung von Werbeanlagen an diesen Gebäuden ist die 

Zustimmung des Staatlichen Amts für Denkmal pflege erforderlich. 

 

(3) Werbeanlagen, Automaten und Schaukästen dürfen an Bäumen und anderen Pflanzen, die 

Naturdenkmale sind, nicht angebracht werden. 

 

Teil III Anschläge außerhalb der dazu bestimmten Werbeanlagen  

(§ 111 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

 

§ 5 

Anschläge sind außerhalb der dafür bestimmten Werbeanlagen (Säulen, Tafeln oder Flächen), die 

allgemein zu diesem Zweck baurechtlich genehmigt sind, nicht zulässig. 

 

§ 6 Werbeanlagen und Automaten, die über die Gebäudefront hinausragen 

(1) Werbeanlagen und Automaten, die über die Gebäudefront hinausragen, dürfen bis zu einer Höhe 

von 3,0 m über dem öffentlichen Gehweg höchstens 0,30 m in den öffentlichen Gehweg hineinragen, 

wenn die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs dadurch nicht gefährdet werden.  

 

(2) In einer Höhe von mehr als 3,00 m über öffentlichen Gehwegen dürfen Werbeanlagen höchstens 

1,20 m vor die Gebäudefront und bis zu 70 cm vom Fahrbahnrand entfernt, vortreten. 

 

(3) Werbeanlagen dürfen an einem Gebäude untereinander einen Abstand von 5,0 m nicht 

unterschreiten. Sie müssen mindestens 

0,30 m von der Gebäudeecke entfernt sein. Hinweisschilder auf Beruf und Namensschilder sind 

hiervon ausgenommen. 

 

(4) Die Ansichtsfläche darf bei Stechschildern, einseitig gemessen, nicht mehr als 0,80 qm betragen. 

 

(5) Schaukästen, die über die Hausfront hinausragen, dürfen nur im Erdgeschoss von Gebäuden 

angebracht werden. Ihre Ansichtsfläche darf nicht größer als 2 qm sein. Wenn kein Gehweg 

vorhanden ist, sind Schaukästen und Warenautomaten unzulässig. 

 

§ 7 Erhaltung der Werbeanlagen 

(1) Werbeanlagen sind in einem Zustand zu erhalten, der den Anforderungen des § 6 entspricht. 

 

(2) Werbeanlagen, die den Anforderungen des Absatz 1 nicht mehr genügen, sind zu beseitigen. 

 

Teil IV Genehmigungs- und Anzeigepflicht  

(§ 111 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

 

§ 8 Werbeanlagen 

(1) Die Errichtung von Werbeanlagen bedarf der Baugenehmigung. 

 

(2) Namensschilder bis zu 0,2 qm Größe, die in der Gebäudefläche angebracht werden sollen, 

bedürfen im Bereich von Bebauungsplänen oder in den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen weder 

einer Baugenehmigung noch einer Bauanzeige. 
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§ 9 Automaten 

Die Errichtung von Automaten, die vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind, bedarf der 

Baugenehmigung, wenn sie bauliche Anlagen sind, sonst der Bauanzeige. 

 

Teil V Schlussvorschriften 

§ 10 Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Satzung kann, bei Vorliegen der in § 94 Abs. 2 der Landesbauordnung 

genannten Voraussetzungen, Befreiung erteilt werden. 

 

§ 11 Ordnungswidrigkeiten 

Bei Zuwiderhandlung gegen die Satzung gelten die Vorschriften des § 112 der Landesbauordnung. 

 

§ 12 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung ihrer Genehmigung sowie des Ortes und der Zeit ihrer 

Auslegung in Kraft. 

 

Gleichzeitig treten die Bestimmungen der Ortsbausatzung vom 24.02./18.11.1938, § 1 Buchst. g) 

außer Kraft. 

 

Die vorstehende Satzung wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 1. Juni 1967 nach 

§ 111 Abs. 1 Ziff. 1 - 3 und Abs. 2 Nr. 2 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg vom 6.4.1964 

(Ges.Bl. S. 151) i.V.m. § 2 BBauG als Entwurf beschlossen, nach vorheriger Bekanntmachung am 

09.06.1967 in der Zeit vom 20. Juni 1967 bis 20. Juli 1967 gem. § 111 Abs. 5 der Landesbauordnung 

i.V.m. § 2 Abs. 6 BBauG zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt. Vom Gemeinderat in seiner 

öffentlichen Sitzung am 28. September 1967 nach § 111 Abs. 1 Ziff. 1 - 3 und Abs. 2 Nr. 2 der 

Landesbauordnung i.V.m. § 10 BBauG als Satzung beschlossen und vom Regierungspräsidium 

Nordwürttemberg mit Erlass vom 4. Dezember 1967, Nr. 1 - 5 Ho-4106 Schwäbisch Gmünd/3, gem. § 

111 Abs. 5 der Landesbauordnung genehmigt. 

 

Die Genehmigung des Regierungspräsidiums, sowie die öffentliche Auslegung wurde nach § 111 Abs. 

5 der Landesbauordnung i.V.m. § 12 BBauG am 15.12.1967 ortsüblich bekanntgemacht. 

 

 


